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1. AUSGANGSLAGE

Wer sich in Chur einen Überblick über die Kultur 
und das Kunst- und Kulturschaffen verschaffen möch-
te, kann beispielsweise von der Altstadt Richtung Mit-
tenberg hochsteigen. Bereits vom Haldenhüttli aus 
lässt sich das enge Gefüge der Altstadt überblicken, 
das überragt wird vom bischöflichen Hof, dem Kern 
des Bistums Chur, das sich einst bis in die Region Vin-
schgau erstreckte.

Allein dieser erste Blick zeigt, dass die Kultur in 
Chur zeitliche und räumliche Dimensionen kennt, 
welche über die Gegenwart und über den städtischen 
Raum hinausweisen. Spätestens auf dem Mittenberg, 
der im Sommer mit Vieh bestossen wird, zeigt sich, 
dass die Stadt Chur auch in alpine und alpwirtschaft-
liche Kontexte eingebettet ist.

Wer direkte Einblicke in das Kulturleben von Chur 
gewinnen will, der wird bereits auf einem ersten Spa-
ziergang feststellen, dass sich Räume und Zeiten auch 
innerhalb der Stadt überlagern: Bald erklingt in einem 
spätgotischen Kirchenbau Barockmusik, bald ist in ei-
nem historischen Zeughaus modernes Theater zu er-
leben, und dazwischen finden moderne künstlerische 
Interventionen vor dem Hintergrund klassizistischer 
Bauten statt.

Erste Überblicke und Einblicke würden also schon 
genügen, um in einem Kulturleitbild die Vielfalt der 
Kultur und des Kunst- und Kulturschaffens in Chur 
herauszustreichen. Die Stadt Chur begnügt sich aller-
dings nicht mit einem unverfänglichen Leitbild, son-
dern hat ein Modell entwickelt, welches die Kultur 
sowie das Kunst- und Kulturschaffen räumlich und 
zeitlich sowie hinsichtlich der kulturellen Identitäten 
und Entwicklungen erfahrbar machen soll.

Dieses Modell mit seinen vier Leitbegriffen Raum, 
Zeit, Identität und Entwicklung ist die Grundlage für 
die Kulturstrategie der Stadt Chur. Formuliert werden 
in der Kulturstrategie allgemeine Leitsätze zur Kul-
turförderung, welche über eine längere Zeit Gültigkeit 
haben. Zudem enthält die Kulturstrategie konkrete 
Förderschwerpunkte. Diese Förderschwerpunkte, die 
alle vier Jahre gemäss dem Modell der Kulturstrategie 
anzupassen sind, haben keinen dirigistischen Charak-
ter. Das heisst, dass Politik und Verwaltung nicht in 
die Freiheit von Kunst und Kultur eingreifen. Viel-
mehr werden die Förderschwerpunkte jeweils gemein-

sam mit Kunst- und Kulturschaffenden und unter 
Einbezug der Öffentlichkeit formuliert.

Entstehung der Kulturstrategie
Um die Situation des Kunst- und Kulturschaffens 

in Chur zu erfassen, hat die Kulturfachstelle der Stadt 
Chur im April 2014 die öffentliche «Umfrage zum Chu-
rer Kulturplatz» lanciert. Die eingegangenen Fragebo-
gen wurden vom Kompetenzzentrum Kunst, Design & 
Öffentlichkeit der Hochschule Luzern ausgewertet. Die 
Ergebnisse wurden im Juli 2015 publiziert. Bis Frühling 
2016 wurden in Workshops und Diskussionsrunden 
Expertinnen und Experten aus den Bereichen «Thea-
ter und Tanz», «Literatur und Film», «Bildende Kunst, 
Baukultur und Design» sowie «Musik» angehört. Basie-
rend auf diesen Erkenntnissen entwickelte die Kultur-
kommission der Stadt Chur sowie die Kulturfachstelle 
das Modell, die allgemeinen Leitsätze sowie die Förder-
schwerpunkte der Kulturstrategie. Die Kulturstrategie 
tritt auf den Beginn des Jahres 2017 in Kraft. 

Grundlagen der Kulturstrategie
Die Kulturstrategie der Stadt Chur richtet sich nach 

dem Kulturförderungsgesetz der Stadt Chur (RB 771) 
und der Verordnung zum Kulturförderungsgesetz der 
Stadt Chur (RB 772). Die Kulturstrategie tangiert so-
mit nicht die Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen 
Aufgaben der Kulturförderung, sondern bildet im Sin-
ne der Transparenz und einer qualitativ hochstehenden 
Kulturförderung ein einfaches, zielgerichtetes Förderin-
strument.

Ziel der Kulturstrategie 
Die Kulturstrategie zielt darauf ab, einerseits den 

Reichtum des Kunst- und Kulturschaffens der Stadt 
Chur ins Bewusstsein der Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträger sowie Verantwortlichen zu 
heben. Die Kulturstrategie zeigt das grosse Potenzial 
der Kultur für die Bevölkerung, für die Gesellschaft, die 
Jugend, die Migrationsbevölkerung, für den Tourismus 
und die Wirtschaft. Vor allem will sie auch auf das noch 
nicht genutzte Potenzial aufmerksam machen. Das in 
der Kulturstrategie vorgestellte mehrdimensionale Mo-
dell ist die Grundlage für eine griffige, professionelle 
und nachvollziehbare Kulturförderung. 

  Kultur   Kulturförderung   Kulturschaffende/-r  Bistum Chur  Umfrage zum Churer Kulturplatz
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Der Kulturbegriff
Die Stadt Chur misst der Kultur einen doppelten 

Charakter zu: einerseits den allgemeinen Charakter 
einer sich über Zeiten, Räume und Gesellschaften 
erstreckenden kulturellen Entwicklung, andererseits 
den konkreten Charakter des Kunst- und Kultur-
schaffens. Damit richtet sich die Stadt Chur grund-
sätzlich nach der Definition von Kultur, wie sie 1982 
von den damals 129 Mitgliedstaaten der UNESCO 
an der zweiten Weltkonferenz über Kulturpolitik ver-
abschiedet wurde. In der UNESCO-Definition wird 
der allgemeine Charakter der Kultur als «Gesamtheit 
der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen 
und emotionalen Aspekte» beschrieben, welche eine 
Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. 
Ebenfalls kommt in der UNESCO-Definition der 
konkrete Charakter der Kultur im Sinne des künstle-
rischen Schaffens und der individuellen Auseinander-
setzung mit Kunst und Kultur zum Ausdruck: «Erst 
durch die Kultur drückt sich der Mensch aus, wird 
sich seiner selbst bewusst, erkennt seine Unvollkom-
menheit, stellt seine eigenen Errungenschaften in Fra-
ge, sucht unermüdlich nach neuen Sinngehalten und 
schafft Werke, durch die er seine Begrenztheit über-
schreitet».

Wie lassen sich aber angesichts der Offenheit und 
Vielfalt dieses Kulturbegriffs Fördermassnahmen be-
stimmen, welche nicht einerseits zu einer Verengung 
des Kulturbegriffs führen und andererseits nicht in 
Belanglosigkeit ausufern?

Die Stadt Chur begegnet dieser Frage mit einem 
einfachen Modell. Dieses basiert auf den vier Leitbe-
griffen Zeit, Raum, Identität und Entwicklung. Alle 
diese Leitbegriffe haben einen doppelten Charakter: 
einen allgemeinen Charakter und einen spezifischen 
Charakter. Der allgemeine Charakter entspricht je-
weils der Kultur im Sinne der zivilisatorischen Ent-
wicklung. Der spezifische Charakter entspricht jeweils 
dem künstlerischen und kulturellen Schaffen und so-
mit der konkreten Tätigkeit und ihrer Wirkung.  

Die vier Leitbegriffe
Die Zeit: Der Leitbegriff Zeit bezieht sich einer-

seits in einem allgemeinen Sinn auf die Geschichte, 
die Gegenwart und die Zukunft. Kulturell werden 

anhand dieses Leitbegriffs historische Epochen fassbar 
sowie Wechselwirkungen und Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Zeiten beschreibbar.

Zugleich lässt sich der Leitbegriff Zeit auf das in-
dividuelle Leben anwenden: auf das Dasein an sich, 
auf einzelne Lebensabschnitte oder auf konkrete Er-
fahrungsmomente. Die Kultur sowie das Kunst- und 
Kulturschaffen ermöglichen die Bewusstwerdung und 
Reflexion der spezifischen Zeit.

Zur Zeit im allgemeinen Sinne lässt sich somit bei-
spielsweise die Frage stellen: Wie erscheint die Stadt 
Chur kulturell in den verschiedenen historischen Epo-
chen? Wie tritt die Kultur in der Gegenwart auf und 
wie soll oder kann sie in der Zukunft erscheinen?

Zur Zeit im spezifischen Sinne lässt sich etwa fra-
gen: Welche individuellen Erfahrungsmomente bietet 
die Kultur in der Stadt Chur? Wieviel Zeit verbringen 
welche Generationen und Bevölkerungsgruppen mit 
welchen kulturellen Aktivitäten? 

Der Raum: Mit dem Leitbegriff Raum lassen sich 
einerseits räumliche Kontexte wie Kanton, Alpen oder 
Stadt beschreiben. Zugleich ist der Leitbegriff Raum 
ganz konkret anwendbar auf den kulturellen Ort an 
sich; auf den Konzertsaal, das Atelier oder Museum.

Durch den übergeordneten und den konkreten 
Charakter des Leitbegriffs Raum werden somit geo-
grafische Räume und Kontexte sowie ganz spezifische 
kulturelle (Schaffens-)Räume fassbar. Der doppelte 
Charakter des Begriffs ermöglicht es, Wechselwirkun-
gen zwischen spezifischen Räumen wie einem Theater 
und dem räumlichen Kontext, etwa der Stadt oder 
dem Kanton, zu beschreiben.

Eine kulturell relevante Frage zum Raum im über-
geordneten Sinne ist etwa diese: In welchen geografi-
schen Kontexten steht Chur überhaupt? Machen sich 
historische Räume noch bemerkbar?

Zum Raum im spezifischen Sinne lässt sich etwa 
fragen: Wie steht es um die räumliche Situation ei-
nes Theaters oder Museums? Und wie sehen die un-
mittelbaren räumlichen Kontexte aus, in denen einen 
Konzertsaal oder ein historisches Gebäude verhaftet 
ist? Welche Bedeutung haben Kunst und Kultur im 
öffentlichen Raum?

Die Identität: Mit dem Leitbegriff Identität lassen 
sich einerseits Gruppen und Gesellschaften beschrei-

2. MODELL

  UNESCO 	   Kultur nach der Definition der UNESCO
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ben, die eine gemeinsame Sprache, ähnliche Lebens-
weisen oder Werte teilen. Zugleich beschreibt der 
Leitbegriff Identität das, was konkret ein Individuum 
ausmacht; seine «Persönlichkeit».

Durch den doppelten Charakter des Leitbegriffs 
Identität lassen sich somit einerseits kulturelle Ge-
meinschaften (etwa die Walser oder die Rätoromanen) 
anhand gemeinsamer Merkmale beschreiben. Gleich-
zeitig lässt sich der Leitbegriff Identität anhand von 
spezifischen Merkmalen auf Kunst- und Kulturschaf-
fende, künstlerisch tätige Gruppen und Institutionen 
anwenden.

Zur Identität im gesellschaftlichen Sinne lässt sich 
etwa fragen: Welche kulturellen Identitäten existieren 
in der Stadt Chur und wie sind sie geprägt?

Zur Identität im individuellen Sinne lässt sich 
etwa fragen: Welche spezifischen Identitäten weist das 
Kunst- und Kulturschaffen in Chur auf? Welche Iden-
titäten sind bisher zu wenig oder gar nicht vertreten?

Die Entwicklung: Der Leitbegriff Entwicklung hat 
eine kulturhistorische oder gar zivilisatorische Dimen-
sion, wenn er den gesellschaftlichen, kulturellen oder 
technischen Fortschritt beschreibt. Zugleich lassen 
sich mit dem Leitbegriff Entwicklung Wissens- und 
Erfahrungsaneignungen von Menschen oder Gruppen 
beschreiben.

So lässt sich etwa fragen, welche Entwicklungen 
in einem übergeordneten Sinne für den gesellschaftli-
chen Fortschritt wichtig sind.

Fragen lässt sich auch, wie es um die individuelle 
Entwicklung (eines Kunst- oder Kulturschaffenden 
oder auch Ensembles) bestellt ist.

Das Modell als Förderinstrument
Das Modell mit den vier Leitbegriffen Zeit, Raum, 

Identität und Entwicklung ermöglicht es somit, grund-

legende Fragen an die Kultur an sich zu stellen. Aber 
auch ganz konkrete künstlerische Leistungen können 
anhand des Modells bewertet werden. Beispielsweise 
lässt sich bezüglich des Leitbegriffs Zeit fragen, ob ein 
bestimmtes Werk – etwa ein Buch –  eine Bedeutung 
für die Bewusstwerdung und Reflexion des individu-
ellen Daseins hat; sei es im existenziellen Sinne an sich 
oder im Bezug auf eine bestimmte Lebenssituation 
oder -phase. Fragen lässt sich auch, ob dieses Werk 
eine Bedeutung für die Zeit im übergeordneten Sin-
ne hat; ob es beispielsweise eine bestimmte Epoche 
erhellt oder historische oder künftige Lebensweisen 
thematisiert.

Je mehr Relevanz ein Projekt oder ein Werk in ei-
nem bestimmten Wirkungsbereich eines Leitbegriffs 
entwickelt, und je mehr Bezüge sich zu anderen Wir-
kungsbereichen ergeben, umso förderungswürdiger 
erscheint das Werk oder Projekt prinzipiell. Damit 
wird auch die – in der Schweizer Kulturförderung 
übrigens nie scharf gezogene respektive begründete – 
Unterscheidung zwischen professionellem Kunst- und 
Kulturschaffen einerseits und Laienkultur andererseits 
hinfällig. Entscheidend für die Förderung eines 
Werks oder Projekts ist nämlich nicht der Status 
von Kunst- und Kulturschaffenden, sondern die 
Relevanz eines Projekts oder Werks bezüglich den 
Wirkungsbereichen von Zeit, Raum, Identität und 
Entwicklung. Darin drücken sich auch bereits die er-
wartbaren Qualitäten eines Werks oder Projekts aus.

Das Modell stellt für die Stadt Chur ein Instrument 
der Kulturförderung dar. Das Modell diente zudem als 
Grundlage für die Formulierung der allgemeinen Leit-
sätze zu Zeit, Raum, Identität und Entwicklung im 
Rahmen dieser Kulturstrategie. Angewendet wurde 
das Modell auch für die Festlegung der Förderschwer-
punkte 2017 – 2020.

  Professionelles Kunst- und Kulturschaffen 	  Laienkultur
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Das Modell in der Übersicht

Leitbegriff/ 
Charakter

Zeit Raum Identität Entwicklung

allgemeiner oder 
übergeordneter 
Charakter

Vergangenheit, Gegen-
wart, Zukunft, Epochen

geografische Räume 
(Kanton, Alpenraum, 
Bistum, Stadt etc.)

kulturelle  
und soziale  
Identitäten

kultureller und gesell-
schaftlicher Fortschritt

spezifischer  
oder konkreter  
Charakter

individuelle Lebens-
zeit, Lebensphase und 
Gegenwart

spezifischer Theater-, 
Konzert- Museums-, 
Freiraum etc. 

individuelle Identitä-
ten (Kunstschaffende, 
Ensembles etc.)

individuelle Entwick-
lungen (Einzelkünstler, 
Ensemble etc.)
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3. LEITSÄTZE

LEITSÄTZE ZUR ZEIT
Der Leitsatz zur übergeordneten Zeit: Die Stadt 

Chur fördert Tätigkeiten, welche die künstlerische 
und kulturelle Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit, der Gegenwart oder der Zukunft mit Bezug 
zur Stadt Chur fördern.

Der Leitsatz zur spezifischen Zeit: Gleichzeitig 
fördert die Stadt Chur das Kunst- und Kulturschaf-
fen, das die Bedingungen und Möglichkeiten des 
menschlichen Daseins auslotet und zur Debatte stellt.

Begründung und Zweck: Chur weist eine der 
längsten Siedlungsgeschichten einer Schweizer Stadt 
auf, bildet den Kern eines der ältesten Bistümer auf 
der Alpennordseite und fungiert über Jahrhunderte 
hinweg als nördlicher Ausgangspunkt der rätischen 
Alpenübergänge. Zeitliche Kontinuitäten ergeben 
sich zudem über die Einbindung von Chur in den 
Freistaat der Drei Bünde (ca. 1524 – 1798) sowie 
durch das städtische Zunftwesen (1465 – 1840).

Wesentlich für das Verständnis von Zeit und Kul-
tur ist einerseits die religiös motivierte Vorstellung 
der irdisch begrenzten Zeit verbunden mit der Jen-
seitsvorstellung. Zeugnisse hiervon sind etwa in der 
bildenden Kunst der Churer Totentanz (1543) und li-
terarisch das Churer Weltgerichtsspiel (1517). Ande-
rerseits wirkte sich die Normierung der Zeit im Zuge 
der Industrialisierung wesentlich auf die Gesellschaft 
und das Kulturleben aus, etwa durch die Trennung 
von Arbeits- und Freizeit.

Mit den beiden Leitsätzen zur Zeit bezweckt die 
Stadt Chur die Aufarbeitung und Vergegenwärtigung 
historischer Phänomene und Phasen mit ihren mögli-
chen Auswirkungen auf die Gegenwart. Die Reflexion 
der Gegenwart sowie die Entwicklung von Zukunfts-
szenarien können ebenfalls mit diesen Leitsätzen ge-
fördert werden. Bezweckt wird mit den Leitsätzen 
auch, dass das künstlerische und kulturelle Schaffen 
vertiefte Erfahrungen und Reflexionen des menschli-
chen Daseins ermöglicht. Die Möglichkeiten hierbei 
umfassen alle Formen der Kultur und des Kunst- und 
Kulturschaffens.

LEITSÄTZE ZUM RAUM
Der Leitsatz zum übergeordneten Raum: Die 

Stadt Chur fördert kulturelle Tätigkeiten, die räumli-

che Kontexte mit Bezug zur Stadt Chur aufzeigen, er-
forschen und reflektieren. Thematisierungen anderer 
räumlicher Kontexte können gefördert werden, wenn 
dadurch Rückschlüsse auf die Stadt und ihre Kultur 
zu erwarten sind.

Der Leitsatz zum konkreten Raum: Zugleich för-
dert und pflegt die Stadt Chur Tätigkeiten, welche in 
ersichtlicher Relevanz den Erhalt, die Förderung, die 
Reflexion und die künstlerische Durchdringung von 
kulturellen Räumen wie Theatern und Konzertsälen 
sowie des öffentlichen Raums in Chur anstreben.

Begründung und Zweck: Chur ist historisch in 
diversen räumlichen Kontexten verhaftet. So ergibt 
sich etwa durch die Einbettung der Stadt ins römi-
sche Reich (ab 15 vor Chr.) und in das Bistum Chur 
(ca. 5. Jahrhundert) ein Raum, der vom Vinschgau 
bis an den Bodensee und nach Zürich reicht. Ein 
weiterer räumlicher Kontext ergibt sich durch die 
Einbindung der Stadt in den einstigen Freistaat der 
Drei Bünde und darauf in den Kanton Graubünden 
(ab 1803).

Das Besondere der Stadt Chur ist, dass diese Kon-
texte bis heute sicht- und erlebbar sind. Die Bistums-
geschichte widerspiegelt sich etwa in der Kathedrale 
von Chur, der Kontext der römischen Geschichte 
wird in der Ausgrabungsstätte auf dem Areal Acker-
mann (Welschdörfli) fassbar. Zudem weisen die kan-
tonalen Museen (das Bündner Kunstmuseum, das 
Bündner Naturmuseum und das Rätische Museum) 
sowie die Kantonsbibliothek Graubünden und das 
Staatsarchiv Graubünden auf die politische Rolle von 
Chur als Hauptort Graubündens hin.

Als Eigenart von Chur kann die städtische Ein-
bindung in alpine Kontexte angesehen werden; etwa 
durch die Churer Alpwirtschaften in Arosa und im 
Oberhalbstein oder durch die bahntechnische Er-
schliessung von Brambrüesch/Dreibündenstein.

Die Stadt Chur ist Hauptstadt des Kantons und 
Zentrum des Bündner Rheintals. Chur verfügt über 
eine gute Anbindung an den öffentlichen und priva-
ten Verkehr. Der erneuerte und 2008 wiedereröffnete 
Bahnhof ist Endstation der SBB und gleichzeitiger 
Ausgangspunkt für die Rhätische Bahn und das Post-
auto. Die Nähe zu bedeutenden Tourismusdestinati-
onen prägt auch die spezifische Atmosphäre der Stadt 

 Freistaat der Drei Bünde  Städtisches Zunftwesen  Churer Totentanz   Weltgerichtsspiel
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als Durchgangsort. Insgesamt weist die verkehrs- 
technische Erschliessung und die dafür zur Verfügung 
gestellten Verkehrsflächen eine Besonderheit auf. 

Mit den Leitsätzen zum Raum bezweckt die Stadt 
Chur einerseits die Aufarbeitung und die Auseinan-
dersetzung von räumlichen Kontexten mit Bezug zur 
Stadt Chur, andererseits die Förderung von Räumen 
und Freiräumen innerhalb der Stadt als Orte der Kul-
tur und der Gesellschaft.

LEITSÄTZE ZUR IDENTITÄT
Der Leitsatz zur Identität im Allgemeinen: Die 

Stadt Chur unterstützt Tätigkeiten, welche den Aus-
tausch innerhalb und zwischen verschiedenen sprach-
lichen, kulturellen und sozialen Gruppen so fördern, 
dass eine Bereicherung des städtischen Kulturlebens 
entsteht.

Der Leitsatz zur Identität im Spezifischen: Die 
Stadt Chur anerkennt die Vielfalt des kulturellen 
Schaffens und fördert Tätigkeiten, die möglichst allen 
Kunst- und Kulturschaffenden Wahrnehmung, Öf-
fentlichkeit und Reflexion verschaffen oder die Teil-
nahmemöglichkeiten am Kulturleben ermöglichen.

Begründung und Zweck: Chur weist sowohl his-
torisch als auch in der Gegenwart eine Vielzahl an 
Identitäten auf, die sich sprachlich, sozial und kultu-
rell unterscheiden. Walserische, rätoromanische und 
italienische Sprachgruppen sind historisch mit der 
Geschichte von Chur als wirtschaftliches und poli-
tisches Zentrum des Freistaats der Drei Bünde und 
des Kantons Graubünden verbunden. Heute sind 
Sprachorganisationen wie die Lia Rumantscha und 
die Pro Grigioni Italiano in Chur präsent. Historisch 
bemerkbar machten sich unter anderem Einflüsse spa-
nischer, französischer, venezianischer, habsburgischer 
und deutscher Art. Heute sind Migrant/-innen und 
Migranten aus 105 verschiedenen Nationen in Chur, 
mitunter auch in eigenen Kulturvereinen, präsent.

Die Stadt Chur bezweckt mit ihren Leitsätzen 
zur Identität, der kulturellen und sprachlichen Viel-
falt historisch und gegenwärtig Rechnung zu tragen, 
und innerhalb dieser Vielfalt kulturell herausragende 
Leistungen auf allen Gebieten der Kultur zu fördern. 
Ziel ist zudem, dass in der Stadt Chur die Kultur zur 
Identitätsbildung beiträgt; bei Kunst- und Kultur-

schaffenden ebenso wie bei Kulturinteressierten und 
der Gesellschaft an sich.

LEITSÄTZE ZUR ENTWICKLUNG
Der Leitsatz zur allgemeinen Entwicklung: Die 

Stadt Chur begreift Kultur als Träger und als mögli-
ches Korrektiv gesellschaftlicher Entwicklungen. Sie 
unterstützt daher Tätigkeiten, die in einem humanis-
tischen Sinne kulturelle Diskurse fördern.

Der Leitsatz zur spezifischen Entwicklung: Die 
Stadt Chur fördert Tätigkeiten, welche Kunst- und 
Kulturschaffende sowie Kulturinteressierte befähigen, 
eigenständige Positionen zu entwickeln oder zu eige-
nen Initiativen im Kulturbereich zu gelangen.

Begründung und Zweck: Gesellschaftliche Ent-
wicklungen lassen sich in Chur historisch etwa anhand 
der Ausbildung der Rechte und Freiheiten der Men-
schen verfolgen. So ist etwa im Vergleich zur Stadt-
geschichte, die mindestens bis in römische Zeit zu-
rückreicht, die Rechtsgleichheit eine relativ junge Er-
scheinung: Frauen haben auf Gemeindeebene erst seit 
1968 das Stimmrecht. Eingeschränkt waren die Rechte 
während der langen Zeit des städtischen Zunftwesens 
(1465 – 1840) auch von Menschen und Familien, die 
mitunter schon über Generationen in Chur wohnten, 
aber nur über eine Niederlassungsbewilligung verfüg-
ten und kein Bürgerrecht besassen: Bereits aufgrund 
eines geringen Gesetzesverstosses konnten diese soge-
nannten Hintersässen ihr Aufenthaltsrecht verlieren.

Für die Herausbildung und Weiterentwicklung ei-
ner Gesellschaft, in der Menschen gleiche Rechte und 
Freiheiten geniessen, ist die Kultur mit all ihren geis-
tigen Hintergründen eine elementare Kraft. Die Stadt 
Chur anerkennt diese Bedeutung der Kultur. Kunst- 
und Kulturschaffende sollen darum befähigt werden, 
die gesellschaftliche Entwicklung bestmöglich mitzu-
gestalten und zu hinterfragen. Da Chur keine Univer-
sitätsstadt ist, und da in Chur für Kunst- und Kultur-
schaffende nur begrenzte Möglichkeiten der Aus- und 
Weiterbildung bestehen, ist – den Leitsätzen entspre-
chend – der Entwicklung der Kultur sowie des Kunst- 
und Kulturschaffens besonders Rechnung zu tragen.

 Humanistisch
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4. FÖRDERSCHWERPUNKTE 2017-2020

A. KULTURRÄUME UND INFRASTRUKTUR

Ausgangslage
Nutzbare Räume sind zentral für das kulturelle Le-

ben einer Stadt, sowohl für grosse, als auch für kleine-
re Institutionen sowie frei tätige Kulturschaffende. In 
Chur mangelt es an kulturell nutzbaren Räumen wie 
Proberäumen für Tanz, Theater und Musik, Ateliers 
oder ein breiteres Angebot an Konzertlokale, insbe-
sondere mit guter Akustik. Das Theater Chur, die Kli-
bühni, die Postremise, die Stadtbibliothek, die Stadt-
galerie und das Kulturhaus an der Bienenstrasse bilden 
wichtige Kulturräume und werden darum von der 
Stadt Chur entweder unterstützt oder betrieben. Das 
Theater Chur und die Klibühni sind etablierte Spiel
stätten mit eigenem Programm, während die Leitung 
der Postremise von der Stadt Chur (als Eigentümerin 
des Gebäudes) beauftragt ist, die Räumlichkeiten 
verschiedenen kulturellen Institutionen und Projek-
ten gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen. Das Kul-
turhaus an der Bienenstrasse (in städtischem Besitz) 
verfügt weder über eine Leitung noch ein Programm. 
Die Stadtgalerie wird durch die Kulturfachstelle ver-
waltet und wird professionellen Kulturschaffenden 
die für Ausstellungen zu Geschichte und Kultur, für 
Kunstausstellungen oder weitere Anlässe unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt. 

Die grossen Kulturinstitutionen geniessen gemäss 
der „Umfrage zum Churer Kulturplatz“ bei der Be-
völkerung, Politik und unter Kulturschaffenden eine 
breite Akzeptanz und werden entsprechend für wich-
tig erachtet. Diese kommen vermehrt in die Situation, 
dass der Lebenszyklus ihrer Infrastruktur abgelaufen 
und Investitionen notwendig sind. Kulturinstitutio-
nen müssen gut geplant, ausreichend finanziert und an 
die Bedürfnisse der heutigen Zeit angepasst werden. 
Nur so können die Institutionen auch in Zukunft ihr 
Potenzial entfalten. Die grosse Mehrheit der Befragten 
der Umfrage sieht im Bereich günstig mietbarer Räu-
me für Proben und Produktion dringenden Hand-
lungsbedarf. Im Bereich Theater wird diese Situation 
vereinzelt sogar äusserst mangelhaft empfunden. Auch 
im Bereich der Musik wurde auf die prekäre Situa-
tion an Probe- und Präsentationsräume hingewiesen, 
sowohl im klassischen, als auch im Pop/Rock-Bereich. 

Mehrfach wird in den Antworten zur Umfrage auf 
ein fehlendes Kulturzentrum hingewiesen. Ein krea-
tives Zentrum mit entsprechender Infrastruktur für 
Restauration, Proben, Ateliers, Veranstaltungen und 
auch Tagungen könnte zu einem kulturellen Treff-
punkt mitten in der Stadt werden. Auch die Petition 
„Kulturraum Chur“ fordert seit 2010 aufgrund der 
mangelnden, für Kultur nutzbare Infrastruktur, ins-
besondere für Jugendliche und junge Erwachsene, die 
Schaffung eines Kulturzentrums. Gefordert wird ein 
Kulturzentrum mit vielseitig nutzbaren Räumen und 
Bühnen sowie einem gastwirtschaftlichen Betrieb. 
Der Stadtrat anerkannte dieses Bedürfnis und erach-
tete den Bedarf als ausgewiesen. 

Ziel
Die Stadt Chur verfügt über die geeignete Infra-

struktur mit adäquaten Probe- und Aufführungsmög-
lichkeiten für das Kulturschaffen. Dies gilt für kura-
tierte Häuser wie auch für mietbare Räumlichkeiten. 
In die bestehende Infrastruktur wird investiert.

Massnahmen
1. Die Stadt erarbeitet eine Strategie zu den kultu-

rell genutzten Liegenschaften der Stadt. Damit wer-
den die Nutzungsarten optimiert. Die in der Petition 
„Kulturraum Chur“ formulierten Bedürfnisse werden 
berücksichtigt. 

2. Das Kulturhaus an der Bienenstrasse wird zur 
Probebühne umgenutzt. Die Vorteile hierbei sind, 
dass das Kulturhaus seitens der Stadt günstig zur Ver-
fügung gestellt werden kann, dass der Belegungsdruck 
durch Proben auf andere Räume wie die Postremise 
gemindert werden kann, und dass Lärmemissionen 
(Barbetrieb bei Veranstaltungen) vermindert werden 
können. 

3. Für die Veranstaltungsbedürfnisse im aktuellen 
Theater-, Konzert- und Eventbereich des Theater Chur 
ist der derzeitige Betriebszustand unzulänglich und 
nicht mehr zeitgemäss. Es besteht Sanierungsbedarf 
am Gebäude und im Betriebsbereich, um in den kom-
menden Jahren die notwendigen Anforderungen an ei-
nen zeitgemässen Kulturbetrieb erbringen zu können. 
Die Infrastruktur wird für einen zeitgemässen Betrieb 
eines Theater- und Mehrspartenhauses erneuert. 
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4. Die Kulturfachstelle prüft eine Online-Platt-
form zur Vermittlung von Räumlichkeiten. 

5. Die Postremise hat sich als beliebter Veranstal-
tungsort etabliert und benötigt für die Fortführung 
ihres professionellen Angebots verstärkte Unterstüt-
zung. Die Frage eines städtischen Betriebsbeitrages 
wird geklärt. 

B. KULTURELLE TEILHABE

Ausgangslage
Kulturelle Teilhabe meint die aktive und passive 

Teilnahme möglichst vieler und aller Bevölkerungs-
gruppen am Kulturleben. In der Kulturbotschaft des 
Bundes 2016 - 2020 heisst es hierzu: „Die Stärkung 
der Teilhabe am kulturellen Leben wirkt den Polari-
täten in der Gesellschaft entgegen und ist damit eine 
zentrale Antwort auf die Herausforderungen der kul-
turell diversen Gesellschaft.“

Die kulturelle Teilhabe ist eine der drei strategi-
schen Handlungsachsen für die Förderperiode 2016-
2020 des Bundes. So will der Bund den physischen, 
intellektuellen und finanziellen Zugang zur Kultur 
durch geeignete Massnahmen fördern. Die kulturelle 
Teilhabe ist allerdings nicht alleine Aufgabe des Bun-
des, sondern vielmehr der Städte und Gemeinden. So 
ist in vielen Städten in den letzten Jahren innerhalb der 
Kulturförderung eine Neuorientierung zu beobachten: 
Eine Kulturförderung, die auch Kindern und Jugend-
lichen den Bezug zur Kultur vermittelt. Kulturver-
mittlung hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche bereits 
früh mit Kultur in Kontakt kommen zu lassen, um ihr 
Interesse dafür zu wecken. Sie bilden das zukünftige 
Publikum der Kulturinstitutionen. Andererseits geht 
es in der Kulturvermittlung darum, Kinder und Ju-
gendliche an die Kultur heranzuführen, um diese für 
ihre persönliche Entwicklung nutzbar zu machen. 
Kultur schärft die Sinne und lehrt das junge Publikum 
genau hinzuschauen, hinzuhören und zu hinterfragen.

Kulturvermittlung
Für viele der Befragten der „Umfrage zum Churer 

Kulturplatz“ übernimmt die Kulturvermittlung eine 
wichtige gesellschaftliche Aufgabe und ist dementspre-
chend zu unterstützen und zu fördern.

Die Stadt Chur weist mit den Veranstaltungen 
„Langer Samstag“, dem Kunstvermittlungsangebot 
in den Museen und im Forum Würth, mit den Ver-
mittlungsprojekten der Kammerphilharmonie, dem 
Theatralischen Adventskalender, den Kinder- und Ju-
gendtheatergruppen, der Sing- und Musikschule oder 
der Stadtbibliothek Chur über ein umfangreiches und 
qualitativ gutes Angebot auf. 

Für die Kulturvermittlung an den Schulen steht der 
Stadtschule ein bescheidenes Budget zur Verfügung. 
Die Wahl des Angebotes liegt in der Kompetenz der 
Lehrpersonen. Sie können das vorhandene Vermitt-
lungsangebot im Rahmen des gegebenen Budgets nut-
zen. 

Jugendkultur
Jugendkultur hat massgeblich Einfluss auf die ju-

gendliche Suche nach Identität und Individualität, 
aber auch nach Gemeinschaft und Anerkennung au-
sserhalb der Erwachsenenwelt. Die Jugendkultur ist 
für viele der Befragten der Umfrage wichtig und un-
terstützungswürdig. Die aktuelle Situation wird von 
den zu diesem Thema eingegangenen Antworten der 
Umfrage jedoch widersprüchlich beurteilt. Die einen 
sprechen von zu wenigen Entfaltungsmöglichkeiten 
für Jugendliche und sehen Chur sogar von einem 
feindlichen Klima gegenüber Jugendlichen geprägt. 
Für die anderen bietet die Stadt Chur mit dem Jun-
gen Orchester Graubünden, Bündner Jugendchor, In-
cantanti, Jugendmusik und Jugendtheater ein breites 
kulturelles Angebot für Jugendliche. Auch die Jugend- 
treffpunkte mit ihrem Angebot an günstig mietbaren 
Proberäumen und Ateliers wurde positiv genannt.

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
In Chur fehlen Aus- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten im kulturellen Bereich weitgehend. Dabei 
hat Chur als Hauptstadt des dreisprachigen Kantons 
Graubünden und als grösste Stadt im Alpenbogen zwi-
schen Innsbruck und dem Genfersee ein grosses Ein-
zugsgebiet und kulturelles Potenzial. Das derzeit kleine 
An gebot von höheren Bildungsangeboten im kulturel-
len Bereich wirkt sich nicht nur auf das kulturelle Le-
ben in der Stadt Chur aus, sondern auch auf die Stadt 
selbst. So ist im Bereich der Künste und der Kultur 

 Kulturelle Teilhabe
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ein „Brain-Drain“ feststellbar. Viele wichtige und auch 
junge Churer und Bündner Kunst- und Kulturschaf-
fende sind nicht oder nur temporär in ihrer Heimat 
tätig. Kunst- und Kulturschaffende sind gezwungen, 
sich in anderen Städten aus- oder weiterzubilden. 

Dreisprachige Kultur in der Stadt Chur
Der Kanton Graubünden ist aufgrund seiner Drei-

sprachigkeit einzigartig. Dazu sind im Kanton Grau-
bünden – und damit auch in der Hauptstadt Chur 
– die beiden Landessprachen mit der schwächsten 
Verbreitung beheimatet, entsprechend besteht die Ge-
fahr, dass diese Sprachen marginalisiert werden. Die 
Dreisprachigkeit ist aber ein wesentliches Merkmal 
der bündnerischen Identität. Die Hauptstadt Chur 
trägt Mitverantwortung zur Förderung der Dreispra-
chigkeit und sieht in dieser einen kulturellen Mehr-
wert. 

Interkulturalität im Churer Kulturleben
Die Kulturförderung hat zum Ziel, ein vielfältiges 

Angebot an kulturellen Veranstaltungen zu gewähr-
leisten und das kulturelle Schaffen der einheimischen 
Künstlerinnen und Künstlern zu fördern. Die Stadt 
Chur ist heute noch in der Situation, dass von der Kul-
turförderung fast ausschliesslich die Schweizer Bevöl-
kerung und Schweizer Kulturschaffende profitieren. 
Die Berücksichtigung unserer Migrationsbevölkerung, 
die 20% der Bevölkerung ausmacht, ist eine wichtige 
Aufgabe. Es geht dabei weniger um die Vermittlung 
der eigenen Kultur, sondern vielmehr um die Integra-
tion des kulturellen Reichtums der Migrantinnen und 
Migranten sowie um einen gleichberechtigten Zu-
gang zum vielfältigen kulturellen Angebot der Stadt. 
Herkunft, Bildung und Einkommen bestimmen die 
Teilhabe am kulturellen Leben massgeblich. Verschie-
dene Bevölkerungskreise werden vom öffentlichen 
geförderten Kulturangebot kaum erreicht. Beispiele 
von erfolgreichen interkulturellen Theaterprojekten in 
Chur sowie Studien aus Deutschland zeigen, dass die 
Migrationsbevölkerung nicht minder an kultureller 
Teilhabe interessiert ist, sofern sich Institutionen in-
terkulturell öffnen. Die Frage der kulturellen Teilhabe 
ist weniger eine der migrantischen Herkunft, sondern 
vielmehr eine des sozialen Milieus. Vor diesem Hin-

tergrund ist es sinnvoll, bildungs- und kulturferne 
Menschen unabhängig ihrer Herkunft zu erreichen 
und zu gewinnen zu versuchen. 

Ziel
Die aktive und passive kulturelle Teilhabe wird ge-

fördert und die Kultur für alle Bevölkerungsgruppen, 
insbesondere für Kinder und die fremdsprachige Be-
völkerung, zugänglich gemacht. 

Massnahmen
6. Das Angebot der KulturLegi wird verstärkt be-

worben. 
7. Die von der Stadt subventionierten Institutio-

nen verpflichten sich zur Förderung der kulturellen 
Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen.

8. Die Stadt Chur fördert die Teilhabe der Migrati-
onsbevölkerung im öffentlichen kulturellen Leben der 
Stadt. 

9. Ein Konzept zur Kulturvermittlung in der Stadt-
schule Chur mit verpflichtenden Besuchen der Schü- 
lerinnen und Schüler wird erstellt. Das bestehende 
Budget der Stadtschule für Projekte der Kulturver-
mittlung wird erhöht. Für den schulischen Bereich 
sollen die bestehenden Angebote besser gebündelt 
und koordiniert werden. Eine Anlaufstelle soll Aus-
kunft über die Angebote geben und allenfalls Beratun-
gen leisten können.

10. Ein separates Fördergefäss zur Teilnahme aller 
Bevölkerungsgruppen am Kulturleben ist einzufüh-
ren, insbesondere für Jugendliche. 

11. Der Lange Samstag wird verstärkt unterstützt.
12. Initiativen für temporäre und wiederkehrende 

Bildungsmöglichkeiten im Sinne von offenen Hoch-
schulkursen wie z.B. „Summer Sessions“ werden ge-
fördert.

13. Die Stadt Chur ist sich des kulturellen Mehr-
wertes der Dreisprachigkeit bewusst und unterstützt 
mehrsprachige kulturelle Veranstaltungen vermehrt.

C. ÖFFENTLICHER RAUM

Ausgangslage
Der öffentliche Raum ist die tragende Struktur 

einer Stadt und ihrer Identität. Strassen, Plätze und 
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Parks sind die Bühne für soziales, wirtschaftliches und 
kulturelles Leben. Die Gestaltung des öffentlichen 
Raumes ist eine zentrale Aufgabe einer Stadt. Kunst 
und Kultur sind aus dem öffentlichen Raum nicht 
mehr wegzudenken. 

Heute wird vermehrt eine funktionalistische Auf-
fassung des öffentlichen Raumes propagiert: Städ-
tebauliche, verkehrsplanerische, ökonomische und 
ästhetische Aspekte sollten mit individuellen Bedürf-
nissen in Übereinstimmung gebracht werden. Dass 
diese funktionalen Anforderungen sich mitunter 
konkurrieren und dass somit die Idealvorstellung der 
Gestaltung eines öffentlichen Raumes, in dem alle 
Funktionsanforderungen erfüllt sind, nur annähernd 
erreicht werden kann, liegt auf der Hand. Pragma-
tisch gesehen stellt sich somit weniger die Frage, wie 
der ideale öffentliche Raum an sich aussieht, sondern 
wie man die verschiedenen funktionalen Ansprü-
che und Erfordernisse – unter Einbezug ästhetischer 
Prinzipien – möglichst gut regelt. Die Gestaltung des 
öffentlichen Raums sollte durch den Einbezug aller 
Akteure geschaffen werden. Diese Regelung kann 
aufgrund der Vielzahl an Anforderungen, Vorstellun-
gen und Wünschen nur im Sinne einer Kooperation 
erfolgen. Mit einer verbesserten Kooperation in der 
Gestaltung des öffentlichen Raumes werden allseitig 
Vorteile erzielt. Verbindliche Regeln oder ein Kon-
zept, wie mit Kunst im öffentlichen Raum oder mit 
„Kunst am Bau“-Projekten umgegangen wird, fehlen 
in der Stadt Chur.

Der öffentliche Raum und seine Nutzung sind vol-
ler Konflikte. Die oft widersprüchlichen Erwartun-
gen an den öffentlichen Raum sind Ausdruck unserer 
städtischen Gesellschaft. Mit Festivitäten, Märkten 
und Kulturveranstaltungen prallen Nutzerinnen ei-
nerseits sowie Anwohnerinnen und Anwohnern von 
Plätzen und Strassen andererseits aufeinander. Hand-
lungsbedarf gibt es, wie es etwa auch die Publikation 
„Strategien für den öffentlichen Raum“ (Deutscher 
Städtetag, 2006) festhält, in der Auseinandersetzung 
um Kriterien für soziale und ästhetische Qualität, wel-
che mit den Nutzerinnen und Nutzern sowie mit der 
Öffentlichkeit auszuhandeln sind. Auch die Ergeb-
nisse der Umfrage zum „Churer Kulturplatz“ macht 
die unterschiedlichen Bedürfnisse an den öffentlichen 

Raum sichtbar. Für einzelne ist die Nutzung des öf-
fentlichen Raumes zu reglementiert und sie sehen in 
der Belebung desselben eine Steigerung der Lebens-
qualität. Andere sehen eine Tendenz zu einer inflati-
onären Belebung des öffentlichen Raumes mit qua-
litativ fragwürdigen Aktivitäten und wünschen einen 
überlegteren Umgang. 

Ziel
Die Stadt Chur verfügt über wertvolle und attrak-

tive Kunstwerke im öffentlichen Raum, welche in 
vielerlei Beziehung zur Standortattraktivität der Stadt 
Chur beitragen. Die Stadt Chur ist sich der Verant-
wortung gegenüber der Kunst sowie der Gestaltung 
im öffentlichen Raum bewusst und trägt ihr Sorge. 
Die Kunst im öffentlichen Raum wird sowohl der 
Bevölkerung als auch den Gästen attraktiv vermittelt. 
Der öffentliche Raum wird unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der Öffentlichkeit kulturell zugäng-
lich gemacht, insbesondere für junge Erwachsene. Der 
öffentliche Raum wird durch sorgfältige Pflege des 
Vorhandenen von der Bevölkerung und unseren Gäs-
ten verbessert wahrgenommen. Der öffentliche Raum 
ist möglichst offen und vielfältig für unterschiedliche 
Anforderungen nutzbar.

Massnahmen
14. Kulturelle Projekte im gesamten städtischen 

Raum werden gefördert.
15. Ein Reglement betreffend Zuständigkeiten für 

Platzierung, Bau, Unterhalt und Pflege der Kunst im 
öffentlichen Raum sowie zur verbesserten departe-
ment-übergreifenden Zusammenarbeit wird erstellt um 
funktionale Qualität sowie Beständigkeit zu schaffen. 

16. Wettbewerbe Kunst am öffentlichen Bau wer-
den lanciert.

17. Temporäre und dauerhaften Kunst im öffentli-
chen Raum wird gefördert.

D. KOMMUNIKATION

Ausgangslage
Die öffentliche Wahrnehmung der kulturellen Ak-

tivitäten ist für die Kulturschaffenden, Institutionen 
und Veranstaltenden sowie das Publikum essentiell.
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Die etablierten Institutionen sind in der öffentli-
chen Wahrnehmung gut präsent. Kleinere Projekte 
mit geringerem Budget haben grössere Schwierigkei-
ten, ihr Angebot angemessen zu bewerben und ihr Pu-
blikum zu erreichen. 

Die öffentliche Kommunikation und Werbung 
funktioniert gemäss „Umfrage zum Churer Kultur-
platz“ für die meisten Veranstaltenden gut. Die Kul-
turfachstelle bedient jede Woche das Amtsblatt mit 
dem „Kulturblitz“ und publiziert in Zusammenarbeit 
mit Chur Tourismus einen monatlichen Veranstal-
tungskalender. Ausserdem ist sie für die Vergabe der 
kostenlosen Kultur-Plakatstelle der APG zuständig. 
Dieses Angebot, vertraglich zwischen der Stadt Chur 
und der APG geregelt, ist bei den Kulturveranstalten-
den äusserst beliebt, die Nachfrage kann bei Weitem 
nicht gedeckt werden. Das Angebot der „Kulturna-
gel-Plakate“ könnte  – sowohl was die Anzahl, als auch 
die Standorte betrifft –, verbessert werden. 

Der Online-Veranstaltungskalender der Stadt 
Chur wird in der aktuellen Form häufig kritisiert. Er 
ist optisch nicht ansprechend, unübersichtlich und in 
der Anwendung umständlich und nicht funktional. 

Ziel
Das vielfältige kulturelle Angebot ist online und 

offline benutzer- und kundenfreundlich aufbereitet 
und ist der interessierten Öffentlichkeit bekannt.

Massnahmen
18. Ein attraktiv gestalteter Online-Veranstal-

tungskalender mit weiterführenden Links und Veran-
staltungshinweisen wird lanciert.

19. Bushaltestellen sowie weitere gut frequentierte 
Standorte werden mit zusätzlichen Plakatstellen be-
spielt.

20. Ein gedrucktes Kulturheft informiert einerseits 
über die laufenden Veranstaltungen im Sinne einer 
Agenda und enthält anderseits Berichte zum aktuellen 
Kulturgeschehen. Das Kulturheft wird extern lanciert.

21. In Zusammenarbeit mit Chur Tourismus wird 
die verstärkte Bewerbung des kulturellen Angebotes 
der Stadt in angrenzenden Gemeinden und Kantonen 
geprüft. 

E. ÜBERREGIONALE AUSSTRAHLUNG

Ausgangslage
Die „Umfrage zum Churer Kulturplatz“ zeigte das 

Bedürfnis mehrerer befragter Personen und Institu-
tionen nach einer stadtübergreifenden, kulturellen 
Veranstaltung, vergleichbar mit den Solothurner Lite-
raturtagen, dem Filmfestival Locarno oder dem Jazz-
festival Willisau. 

Ein regelmässig stattfindender Event wäre, so der 
Wunsch, eine Möglichkeit, Chur kulturell zu stärken, 
überregionale Sichtbarkeit herzustellen und neue Tou-
rismusgruppen anzusprechen. Potential diesbezüglich 
sahen die Befragten der erwähnten Umfrage in einem 
Theaterfestival, in Freilichtspielen oder in einem Fes-
tival der Mehrsprachigkeit.

Überregionale kulturelle Veranstaltung
Basierend auf dem Wunsch eines identitätsstiften-

den und grösseren kulturellen Anlasses in Chur ent-
stand das Projekt der „Alpensagen- und Märchentage“ 
in Chur. Das Konzept sieht eine Kulturveranstaltung 
vor, welche sich in Form eines öffentlichen Kongress- 
teils mit wissenschaftlichen und geomythologischen 
Vorträgen sowie Podiumsdiskussionen kulturvermit-
telnd mit der Thematik der Alpensagen und Märchen 
beschäftigt. Im Rahmen eines Kulturteils mit Erzäh-
lungen, Konzerten, Lesungen, Filmen, Theater oder 
Ausstellungen wird die Thematik populär unterhal-
tend präsentiert werden. Dabei geht es explizit um Al-
penmärchen und Sagen, welche sich als regional iden-
titätsstiftendes und die Alpen verbindendes Kulturgut 
an ein Erwachsenen- und Kinderpublikum richtet. 
Chur als sogenannt älteste Stadt der Schweiz, Stadt 
mit der ältesten Siedlungsgeschichte nördlich der 
Alpen und kulturelles Zentrum des Kantons Grau-
bünden ist ein prädestinierter Austragungsort dafür. 
Die Möglichkeit, alle Bevölkerungsgruppen sowie die 
Wissenschaft, alle Kultursparten sowie Kantonsspra-
chen ins Festivalprogramm zu integrieren, verspricht 
für die Stadt Chur eine erfolgreiche Durchführung 
und ein breites, auch nationales Interesse und bringt 
der Stadt Chur ein interessantes und vielversprechen-
des Alleinstellungsmerkmal.
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Gastspiel- und Tourneeförderung
Die Stadt Chur möchte die Schweiz nicht nur zu 

sich holen, sondern Kulturschaffenden die Rahmen-
bedingungen bieten, in der Schweiz präsent zu sein. 
2015 wurden zum ersten Mal einheimische Theater-
gruppen für Gastspiele ausserhalb der Stadt Chur un-
terstützt. 

Tourneeförderung – dies betrifft alle Sparten – ist 
ein wichtiges Instrument, welches zusätzliche Auffüh-
rungen ermöglicht und sowohl zur Weiterentwick-
lung sowie Nachhaltigkeit des künstlerischen Werkes, 
als auch für das Netzwerk der Kulturschaffenden sehr 
bedeutend ist. 

Ziel
Das Churer Kulturschaffen verstärkt seine überre-

gionale Ausstrahlung mit „Export“ des einheimischen 

Kulturschaffens sowie der Austragung eines überregi-
onal bedeutenden Anlasses. 

Massnahmen
22. Die Alpensagen- und Märchentage 2017 wer-

den unterstützt.
23. Die Mittel für die Gastspielförderung von ein-

heimischen Theatergruppen wird erhöht.
24. Tourneeförderung wird auch in anderen Spar-

ten eingeführt.
25. Der Kunstverein wird für die Ausstellungen im 

Bündner Kunstmuseum unterstützt.
26. Chur etabliert sich als Ort für nationale Veran-

staltungen.
27. Die Kammerphilharmonie Graubünden wird 

jährlich mit einem namhaften Beitrag für ihre Kon-
zerttätigkeit unterstützt.

12



Übergeordnete Zeit
22. Die Alpensagen und Märchentage 2017 wer-

den unterstützt. 25. Der Kunstverein wird für die 
Ausstellungen im Bündner Kunstmuseum unter-
stützt.

Übergeordneter Raum
14. Kulturelle Projekte im gesamten städtischen 

Raum werden gefördert. 15. Ein internes Reglement 
betreffend Zuständigkeiten für Platzierung, Bau, Un-
terhalt und Pflege der Kunst im öffentlichen Raum 
wird erstellt. 16. Wettbewerbe Kunst am öffentlichen 
Bau werden lanciert. 17. Temporäre und dauerhaften 
Kunst im öffentlichen Raum wird gefördert.

Spezifischer Raum
1. Die Stadt erarbeitet eine Strategie zu den kultu-

rell genutzten Liegenschaften der Stadt. 2. Das Kul-
turhaus an der Bienenstrasse wird zur Probebühne 
umgenutzt. 3. Die Infrastruktur des Theater Chur 
wird erneuert. 4. Die Kulturfachstelle prüft eine On-
line-Plattform zur Vermittlung von Räumlichkeiten. 
5. Die Postremise benötigt verstärkte Unterstützung.

Identität im Allgemeinen
6. Das Angebot der KulturLegi wird ver-

stärkt beworben. 7. Subventionierten Institutio-
nen verpflichten sich zur Förderung der kulturel-

len Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen. 8. Die 
Stadt Chur fördert die Teilhabe der Migrations-
bevölkerung im öffentlichen kulturellen Leben.  
9. Ein Konzept zur Kulturvermittlung in der Stadt-
schule Chur wird erstellt, das bestehende Budget für 
Projekte der Kulturvermittlung erhöht. 10. Förder-
gefäss zur Teilnahme aller Bevölkerungsgruppen am 
Kulturleben 11. Der Lange Samstag wird verstärkt 
unterstützt. 13. Die Stadt Chur unterstützt mehrspra-
chige kulturelle Veranstaltungen. 27. Die Kammer-
philharmonie Graubünden wird jährlich unterstützt.

Identität spezifisch
18. Attraktiver Online-Veranstaltungskalender. 

19. Zusätzliche Plakatstellen. 21. Die verstärkte Be-
werbung des kulturellen Angebotes in Gemeinden 
und Kantonen wird geprüft. 26. Chur etabliert sich 
als Ort für nationale Veranstaltungen.

Allgemeine Entwicklung
20. (Externe) Lancierung eines Kulturhefts.

Spezifische Entwicklung
12. Initiativen für temporäre und wiederkehren-

de Bildungsmöglichkeiten werden gefördert. 23. Die 
Mittel für die Gastspielförderung von einheimischen 
Theatergruppen wird erhöht. 24. Tourneeförderung 
wird auch in anderen Sparten eingeführt.

Übersicht: Die Verortung der Förderschwerpunkte 

Leitbegriff/ 
Charakter

Zeit Raum Identität Entwicklung

allgemeiner oder 
übergeordneter 
Charakter

22, 25 14, 15, 16, 17 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
27

20

spezifischer  
oder konkreter  
Charakter

6, 18 1, 2, 3, 4, 5 18, 19, 21, 26 12, 23, 24

13

Anmerkung: Merhfachnennungen sind möglich. 



5. AUSWIRKUNGEN DER KULTURSTRATEGIE

Die Kulturstrategie soll  der Kulturförderung der 
Stadt als Handlungsanweisung dienen. Zugleich soll 
die Kulturstrategie für den Stadtrat ein Grundlagen-
papier für die Ausarbeitung von Legislaturzielen im 
Bereich der Kultur darstellen. 

Die Kulturstrategie – und insbesondere die vorge-
schlagenen Massnahmen zu den Förderschwerpunk-
ten – zeigen, dass die Stadt Chur auf mehreren Ebe-
nen Investitionen in die Infrastruktur, in die finanzi-

elle Kulturförderung und in die Kommunikation des 
kulturellen Angebotes tätigen muss. 

Die Stadt Chur verfügt über ein grosses Potenzi-
al im Bereich der Kultur. Dieses zu nutzen bedeutet, 
künftig mehr Akzeptanz und Wertschöpfung zu errei-
chen. Über die Einführung der in der Kulturstrategie 
vorgeschlagenen Massnahmen wird gemäss finanzi-
ellen Kompetenzen in den entsprechenden Gremien 
entschieden.
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6. GLOSSAR

  Kultur: Der Begriff „Kultur“ wird sowohl im 
Alltag, als auch in der Wissenschaft in unterschied-
lichsten Bedeutungen und Zusammenhängen ver-
wendet. Der Kulturbegriff ist über die letzten Jahre 
breiter geworden, im umgangssprachlichen Gebrauch 
häufig ohne klare Definition. Die Kulturstrategie der 
Stadt Chur richtet sich grundsätzlich nach der Kul-
tur-Definition der UNESCO.

 
 Kulturförderung: Als Kulturförderung wird 

die Gesamtheit öffentlich finanzierter oder subventi-
onierten professioneller Kultur bezeichnet. Im tradi-
tionellen Verständnis gehört hierzu die direkte (Mit-)
Finanzierung öffentlicher Institutionen bzw. Kultur-
betriebe (z. B. Theater, Bibliotheken) und privater 
Kulturschaffender (z. B. Vereine, Produktionen oder 
die Erarbeitungen und Herausgabe kultureller Werke 
wie Bücher, CD`s etc.). Auch die Vergabe der Kul-
tur-, Anerkennungs- und Förderpreise sowie der Ate-
lierstipendien und Werkbeiträgen zählt zur Kulturför-
derung. Das Kulturförderungsgesetz der Stadt Chur 
sowie die Verordnung zum Kulturförderungsgesetz 
der Stadt Chur bilden den gesetzlichen Rahmen zur 
Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Chur.

 Kulturschaffende/-r: Sammelbegriff für alle 
Personen, die künstlerisch und kulturell schöpferisch 
und produktiv tätig sind.

 Professionelles Kunst- und Kulturschaffen: 
Künstlerische Tätigkeit von Personen, die über einen 
anerkannten Abschluss im entsprechenden Bereich 
verfügen, oder sich durch eine professionelle Erfah-
rung in ihrem Bereich auszeichnen oder vom künst-
lerischen Umfeld als professionell anerkannt werden. 
Gilt als Kriterium der städtischen Kulturförderung.

 Laienkultur: künstlerische Tätigkeit von Perso-
nen, die neben ihrem eigentlichen Beruf künstlerisch 
und kulturell aktiv sind. Wird von der städtischen 
Kulturförderung in Ausnahmefällen unterstützt.

 Bistum Chur: Das Bistum Chur entstand ver-
mutlich im 4. Jahrhundert im Territorium von Chur-
rätien. Ein Bischof der Diözese Chur wurde erstmals 

im Jahre 451/52 urkundlich erwähnt. Sitz des Bischofs 
von Chur ist der Bischöfliche Hof in der Stadt Chur. 
Die gegenwärtige barocke Anlage, das Bischöfliche 
Schloss, stammt aus den Jahren 1732/33. Oberhalb 
des Hofs lag die Stephanskapelle, eine der ersten Fried-
hofskirchen Nordbündens. Die Bischofskirche ist die 
Churer Kathedrale. Das römisch-katholische Bistum 
Chur umfasst die Kantone Graubünden, Schwyz so-
wie seit 1819 Uri, Glarus, Obwalden, Nidwalden und 
Zürich.

  Freistaat der Drei Bünde: Bezeichnet den 
Verband, in den sich im ehemaligen Churrätien ab 
1450 der Gotteshausbund, der Graue Bund und der 
Zehngerichtenbund integrierten. Mit dem Bundes-
brief vom 23.9.1524 gaben sich die Drei Bünde eine 
gemeinsame Verfassung. Dadurch erlangten sie den 
Status eines republikanischen Freistaates, der bis 1798 
bestand. 

 Städtisches Zunftwesen: Die Churer Bürger 
führten am 17. Januar 1465 die Zunftverfassung offi-
ziell ein. Mit der neuen Verfassung ging die politische 
Macht für vier Jahrhunderte an die Zünfte über. Es 
wurden fünf Zünfte gegründet: 1. Rebleute, 2. Schuh-
macher, 3. Schneider, 4. Schmiede und 5. Pfister. Nur 
freie männliche Stadtbürger konnten Mitglieder sein.

 Churer Totentanz: Wandmalerei nach Hans 
Holbein von 1543, seit 1976 im Depot des Rätischen 
Museums eingelagert.

 Weltgerichtsspiel: Geistliches Spiel, das die 
Vorstellung eines göttlichen Gerichts über alle Men-
schen am Ende der Welt thematisiert.

 Humanistisch: sich an den Interessen, den Wer-
ten und der Würde des einzelnen Menschen orientie-
rend.

 Umfrage zum Churer Kulturplatz: Der Auf-
takt zur Ausarbeitung der Kulturstrategie bildete ein 
breit gestreuter Fragebogen, um die gegenwärtige Si-
tuation des Churer Kulturplatzes zu erfassen. Diese 
wurde im April 2014 lanciert. Die eingegangenen Fra-
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gebogen wurden von der Hochschule Luzern, Kom-
petenzzentrum Kunst, Design & Öffentlichkeit, aus-
gewertet. Das Resultat ergab das Bild einer vielfältigen 
kulturellen Situation in der Stadt Chur und deutete 
mögliche Entwicklungsperspektiven an. Es wurde im 
Juli 2015 publiziert.

 Kulturelle Teilhabe: Kulturelle Teilhabe bedeu-
tet Partizipation am künstlerisch kulturellen Gesche-
hen einer Gesellschaft. Kulturelle Bildung ist nicht 
nur Teil der schulischen, sondern auch der ausserschu-
lischen Bildungsarbeit. Die Bedeutung kultureller Bil-
dung für gesellschaftliche Entwicklungsprozesse und 
die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen ist 
inzwischen sowohl von politischer, gesellschaftlicher 
als auch schulischer Seite anerkannt.

 UNESCO (United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization) ist die Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur. Sie ist eine Internationale Organisation 
mit Sitz in Paris und gleichzeitig eine der 17 rechtlich 
selbstständigen Sonderorganisationen der Vereinten 
Nationen. Derzeit sind 195 Mitglieder in der UNES-
CO vertreten und 9 assoziierte Mitglieder.

 Kultur nach der Definition der UNESCO: 
«Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die 
Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, 
intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen 
werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe 
kennzeichnen. Dies schliesst nicht nur Kunst und Li-
teratur ein, sondern auch Lebensformen, die Grund-
rechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und 
Glaubensrichtungen». (Weltkonferenz über Kulturpo-
litik, Schlussbericht der von der UNESCO vom 26. 
Juli bis 6. August 1982 in Mexiko-Stadt veranstalteten 
internationalen Konferenz.)
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